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Zwischen Firma       

vertreten durch             

und Herrn:                   
Name, Vorname Personal-Nr. 

wird folgendes vereinbart: 

Herr       wird gemäß § 13 RöV zur / zum betrieblichen 

Strahlenschutzbeauftragten bestellt. 

Ihm werden die Aufgaben nach § 15 2 RöV - Röntgenverordnung übertragen. 
Der / die Beauftragte ist bei der Anwendung ihrer Fachkunde auf dem Gebiet 
des Strahlenschutzes weisungsfrei. In Zweifelsfällen kann sich der / die 
Beauftragte an die folgende örtlich zuständige Aufsichtsbehörde für den 
Strahlenschutz wenden: 
      

Herr       ist als Strahlenschutzbeauftragte(r) zuständig für den Bereich: 

      

Er ist unmittelbar unterstellt:       

Ihm unterstehen folgende Mitarbeiter:       

Herr       steht zur Erfüllung der Aufgaben als Beauftragte(r) die nach Maßgabe des 
Arbeitsumfangs erforderliche Einsatzzeit zur Verfügung. Diese beträgt zur Zeit jährlich 
mindestens       Stunden. 

 

             

Ort/Datum 

 

             

Bevollmächtigter des Arbeitgebers  Sicherheitsfachkraft 

        

Betriebsrat (zur Kenntnis)   
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Anlage zur Bestellung zur/zum Strahlenschutzbeauftragten 

Pflichten der/des Strahlenschutzbeauftragten: 

 

 Erfüllung der Pflichten gem. RöV § 15 „Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen und 
des Strahlenschutzbeauftragten“. 

 Sofortige Anzeige sämtlicher festgestellter Mängel bezüglich des Strahlenschutzes bei 
dem Strahlenschutzverantwortlichen. 
Hinweis: 
Wird kein Konsens über entsprechende Abstellmaßnahmen erzielt, so hat der 
Strahlenschutzbeauftragte die Pflicht, darüber einen schriftlichen Bericht gegenüber dem 
Betriebsrat und der zuständigen Behörde zu erstellen. 

 Jährlich ist vom Strahlenschutzbeauftragten ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit und 
die Situation im Unternehmen bezüglich des Strahlenschutzes anzufertigen und dem 
Strahlenschutzverantwortlichen sowie dem Leiter des Umweltteams und der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit zu übergeben. 

 
Der Strahlenschutzverantwortliche hat den Strahlenschutzbeauftragten über alle Maßnahmen 
den Strahlenschutz betreffend zu informieren. Im Rahmen des Strahlenschutzes ist eine 
konsequente Zusammenarbeit zwischen Strahlenschutzverantwortlichem und dem Betriebsrat 
sowie dem Strahlenschutzbeauftragte-anzustreben. Betriebsrat und 
Strahlenschutzverantwortlicher sind über alle Maßnahmen zu unterrichten. 
 
Der Strahlenschutzbeauftragte darf wegen seiner Tätigkeit nicht behindert oder benachteiligt 
werden. 

Herr       legt ein Führungszeugnis vor und versichert, dass keine Bedenken hinsichtlich 

ihrer / seiner Person strafrechtlich vorliegen. Er / Sie versichert weiterhin, über die 
erforderliche Fachkunde zu verfügen, um den Aufgaben der / des Strahlenschutzbeauftragten 
gerecht werden zu können. 

Der Nachweis der Fachkunde im Strahlenschutz sowie ggf. die Aktualisierung wurde erbracht 
durch: 

 Zeugnis über       vom       

 Fachkundebescheinigung       vom       

 Kursteilnahme (Aktualisierung)       vom       

Herr       ist sich darüber bewusst, dass die zuständige Strahlenschutzbehörde 
jederzeit die Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten widerrufen kann, wenn wesentliche 
Pflichten verletzt werden. 

 
Hinweis: 
Die Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten ist dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt bei 
der Bezirksregierung als Abdruck zuzuleiten. Beizufügen sind in Kopie die erbrachten 
Nachweise über die erforderliche Fachkunde wie z. B. Zeugnis (z. T. bei Ärzten, Zahnärzten, 
Tierärzten) oder Fachkundebescheinigung sowie ggf. die Bestätigung der erfolgreichen 
Teilnahme an einem Aktualisierungskurs bzw. einer gleichwertigen Maßnahme. 
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Hinweise zur Bestellung zur /zum Strahlenschutzbeauftragten: 
 

Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen 
(Röntgenverordnung - RöV) 

 
§ 13 Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte 
 
(1) Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer einer Genehmigung nach § 3 oder § 5 bedarf 
oder wer eine Anzeige nach § 4 zu erstatten hat. Handelt es sich bei dem 
Strahlenschutzverantwortlichen um eine juristische Person oder um eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, werden die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen von 
der durch Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Vertretung berechtigten Person 
wahrgenommen. Besteht das vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern 
oder sind bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen mehrere 
vertretungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der zuständigen Behörde mitzuteilen, 
welche dieser Personen die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahrnimmt. 
Die Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder Mitglieder der 
Personenvereinigung bleibt hiervon unberührt. 
 
(2) Soweit dies für den sicheren Betrieb notwendig ist, hat der 
Strahlenschutzverantwortliche für die Leitung oder Beaufsichtigung dieses Betriebes die 
erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen. Bei der 
Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten sind dessen Aufgaben, innerbetrieblicher 
Entscheidungsbereich und die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen 
Befugnisse schriftlich festzulegen. Der Strahlenschutzverantwortliche bleibt auch dann 
für die Einhaltung der Schutzvorschriften verantwortlich, wenn er 
Strahlenschutzbeauftragte bestellt hat. 
 
(3) Es dürfen nur Personen zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, bei denen 
keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen ihre Zuverlässigkeit 
ergeben, und die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. 
 
(4) Es ist dafür zu sorgen, dass Schüler und Auszubildende beim Betrieb einer 
Schulröntgeneinrichtung oder eines Störstrahlers nach § 5 Abs. 1 nur in Anwesenheit 
und unter der Aufsicht des zuständigen Strahlenschutzbeauftragten mitwirken. 
 
(5) Die Bestellung des Strahlenschutzbeauftragten mit Angabe der Aufgaben und 
Befugnisse, ihrer Änderungen sowie das Ausscheiden des Strahlenschutzbeauftragten 
aus seiner Funktion sind der zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Der Mitteilung der Bestellung ist die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im 
Strahlenschutz nach § 18a Abs. 1 beizufügen. Dem Strahlenschutzbeauftragten und 
dem Betriebsrat oder dem Personalrat ist eine Abschrift der Mitteilung zu übermitteln. 
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§ 14 Stellung des Strahlenschutzverantwortlichen und des Strahlenschutzbeauftragten 
 
(1) Dem Strahlenschutzbeauftragten obliegen die ihm durch diese Verordnung 
auferlegten Pflichten nur im Rahmen seiner Befugnisse. Ergibt sich, dass der 
Strahlenschutzbeauftragte infolge unzureichender Befugnisse, unzureichender 
Fachkunde oder fehlender Zuverlässigkeit oder aus anderen Gründen seine Pflichten 
nur unzureichend erfüllen kann, kann die zuständige Behörde gegenüber dem 
Strahlenschutzverantwortlichen die Feststellung treffen, dass diese Person nicht als 
Strahlenschutzbeauftragter im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist. 
 
(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dem Strahlenschutzverantwortlichen unverzüglich 
alle Mängel mitzuteilen, die den Strahlenschutz beeinträchtigen. Kann sich der 
Strahlenschutzbeauftragte über eine von ihm vorgeschlagene Maßnahme zur Behebung 
von aufgetretenen Mängeln mit dem Strahlenschutzverantwortlichen nicht einigen, so 
hat dieser dem Strahlenschutzbeauftragten die Ablehnung des Vorschlages schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen und dem Betriebsrat oder dem Personalrat und der 
zuständigen Behörde je eine Abschrift zu übersenden. 
 
(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat den Strahlenschutzbeauftragten über alle 
Verwaltungsakte und Maßnahmen, die Aufgaben oder Befugnisse des 
Strahlenschutzbeauftragten betreffen, unverzüglich zu unterrichten. 
 
(4) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat, den 
Fachkräften für Arbeitssicherheit und dem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 
zusammenzuarbeiten und sie über wichtige Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu 
unterrichten. Der Strahlenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat oder Personalrat auf 
dessen Verlangen in Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu beraten. 
 
(5) Der Strahlenschutzbeauftragte darf bei Erfüllung seiner Pflichten nicht behindert und 
wegen deren Erfüllung nicht benachteiligt werden. 
 
§ 15 Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen und des Strahlenschutzbeauftragten 
 
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat unter Beachtung des Standes der Technik 
zum Schutz des Menschen und der Umwelt vor den schädlichen Wirkungen von 
Röntgenstrahlung durch geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere durch 
Bereitstellung geeigneter Räume, Schutzvorrichtungen, Geräte und Schutzausrüstungen 
für Personen, durch geeignete Regelung des Betriebsablaufs und durch Bereitstellung 
ausreichenden und geeigneten Personals, erforderlichenfalls durch 
Außerbetriebsetzung, dafür zu sorgen, dass 
 

1. jede unnötige Strahlenexposition von Menschen vermieden wird, 
2. jede Strahlenexposition von Menschen unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalles auch unterhalb der in § 31a Abs. 1 bis 4 Satz 1 und 2, § 31b Satz 1, § 
31c Satz 1 und § 32 festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich gehalten wird, 
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3. die Vorschriften des § 3 Abs. 8, § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bis 5, § 15a Satz 1, § 

16 Abs. 4 Satz 1, § 17 Abs. 3 Satz 1, § 17a Abs. 4 Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 3 
und Abs. 4 eingehalten werden und 

4. die Vorschriften des § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 bis 3 und 5, Abs. 3 Satz 1 bis 
5 und Abs. 4 Satz 2 und 3, § 17 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und 5, Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 
3 Satz 2 und 3, § 17a Abs. 4 Satz 2 und 3, § 18 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, Abs. 2 und 3 
Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 und 6 Satz 1, § 20 Abs. 1, 2 und 5, § 21 Abs. 1 
und 2 Satz 1, § 22 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1, 4 und 5, Abs. 2 und 
3, §§ 24, 25 Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 1a bis 3 und 5, §§ 26, 27 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 und 3, § 28 Absatz 1 bis 3 Satz 3, Abs. 4 bis 6 und 8, § 28c Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 bis 5, § 28d Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 und 4, §§ 28e, 29 Absatz 1 Satz 1, 2 
und 4, §§ 30, 31a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 und 
Abs. 5, § 31b Satz 1, § 31c Satz 1, §§ 32, 34 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4, § 
35 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 und 4 Satz 1, 3 und 5, Absatz 
5, 6 und 7 Satz 1, Absatz 9, 11 und 12, § 36 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 bis 
4, § 37 Absatz 1, 2 und 5a, § 40 Absatz 1 und § 42 eingehalten werden. 

 
(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dafür zu sorgen, dass 
 
1. die in Absatz 1 Nr. 4 genannten Vorschriften und 
2. die Bestimmungen des Bescheides über die Genehmigung oder Bauartzulassung 

und die von der zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen und Auflagen, deren 
Durchführung und Erfüllung ihm nach § 13 Abs. 2 übertragen worden ist, 

 
eingehalten werden. Soweit ihm Aufgaben übertragen worden sind, hat der 
Strahlenschutzbeauftragte die Strahlenschutzgrundsätze des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 zu 
beachten. 
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Allgemeiner Hinweis zu der Vorlage Bestellung zur/zum 
Strahlenschutzbeauftragten: 
 
Die genannten Pflichten nennen beispielhaft allgemeine und typische Aufgaben des 
Strahlenschutzbeauftragten. In den einzelnen Organisationen können diese von den 
genannten Aufgaben abweichen. 
Es ist deshalb zwingend erforderlich vor der Bestellung des 
Strahlenschutzbeauftragten diese Aufzählung an die Organisation anzupassen, 
d.h. Aufgabenbereiche zu ergänzen, anzupassen oder ggf. zu streichen. 
 
 
Hinweis auf geschützte Abschnitte bei Nutzung als Formular: 
 
Das Dokument ist abschnittsbezogen als Formular geschützt, sodass Sie z.B. die 
Kontrollkästen oder Dropdown-Felder (im Sinne eines Formulars) am PC direkt 
anwählen und ausfüllen können. Es ist kein Kennwort festgelegt. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2003: 
Symbolleiste „Formular“ aktivieren und auf das „Schloss-Symbol“ klicken. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2010: 
In der Symbolleiste „Überprüfen“ das Symbol „Bearbeitung einschränken“ aktivieren. 
Daraufhin öffnet sich das Fenster „Formatierung und Bearbeitung“. In diesem Fenster 
rechts unten auf die Schaltfläche „Schutz aufheben“ klicken. 
 
 
Wollen Sie die integrierte Funktionalität nicht nutzen, können Sie die Felder aus der 
Tabelle einfach entfernen. 
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


